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Stellungnahmeder LandesregierungWienzurPreistreibereivererde
nungUeberdamin derTagespresseam31 .Dezemberverlautbar-¬
tenVererdnungdesBundesministeriumsfürVelksernährunghat
der Magistrat in der heutigen Sitzung des Stedtsenates als Lan- ¬
desregierungfelgendeAnträgegestellt Umwe¬
nigstensdiegrösstenExzesseaufdemGebietedesFreiswuchers
undSchleichhandelsmiteinigerAussichtaufErfelgbkämpfen
zukönnen,FerdertdieLandesregierung:. )Diegebetenerasche
undexemplarischeBestrafungaller UebertretungenvenVerschrif-¬
tenderKriegseundUebergangswirtschaftimadministrativen
Strafverfahrenmussgesetzlichermöglichtwerden ;alstaugliches
Mittelhiefürerscheintihr dieraschesteInkraftsetzungjenes
Gesetzentwurfesbetreffenddie Verschätfungderadministrativen

Kriegswucherbekämpfung ,dem die Gemeinde Wien bereits mitdem
Berichtvom29März1920zugestimmthatundderin derinter-¬
ministeriellen Kenferenzvom15 .Juni 1920in Verhandlungge- ¬
standenhate . )DiemateriellerechtlichenBestimmun¬

erklärtenPreiseinsengealsRichtschnurfürdieBeurteilungdes
Straffalleszugeltenhaben,alsderBeschuldigtenichtdenGesen¬
bweisfür die HichtigkeitseinerPreisbestimmungederKalkulati-¬
onerbringt .. )Fürdie der gerichtlichenudikaturunterliegen-¬
denPreistreibereifällerinddiestrafprezessualenVerschriften
ebenfalls durch Einführun eines Summarverfahrenszuergänzen .
GleichzeitigwirdderWunachausgesprechen ,dassdieGerichtein
grösseren Umfangealsbisher das gesetzliche Strafhöchstausmassan- ¬
wendenundhäufigermitVerfallserkärungenvergehen .DieLades-¬
regiereungstellt schliesslichnochmalefast ,dassauchdiseVer-¬
schärfungendergeltendenPreistreibereivereerdnungnichtgeignet
sind ,etwaeinenFreissbbeuherbeizuführen,sendernlediglicheine
schärfere Bekämpfung os exzesiven Preiswuchers ermöglichen werden ,

sowie dass nach ihrer Meinungeine tatsachliche und wirksamBe¬
kämpfungdesPreiswuchersnurdanngewährleistetwird ,wennauch
die Preisfestsetzungselbst imgesetzlichenWegegeregeltwürde.

Mit Rücksichtauf die gresse TragweitederAngelegenheit
hat DerBürgermeisterverfügt ,dass die weitere Behandlungund
die BeschlussfassungüberdiesenWegenstandin der nächstenStadt
senatssitzungzuerfelgenhatEssell durchdieseVerfügurgdie
GelegenheiteineseingehendenStdiumsderAnträgeermöglicht

werden .gendesbestehendenPreistreibereigesetzessindnichtnurinje-¬
nemUmfang ,wiees nachdeneffenbareffiziösenZeitungsberich -¬
ten geplant ist ,sendern noch durch falgende Bestimmungenzu

verschärfenu .zw .a )durchEinführungdes Fakzurenzwamgesfür
KäufeundVerkäufevonLebensmittelnundsenstigenBedarsfgegen -¬
ständenim4wischenhandel,. i .für alle KäufeundVerkäufemit
Ausnahmejener vemHändlerzumKensumenten ,b )durchStatuierung
einesVerbetesfür denGresshändlerWarendirektanKensumenten
zuverkaufen ,c )durchebligaterischeVerpflichtungderGress-¬
händler zur Führung ven Warenvermerkbüchern ,in denen alle Ein - ¬
und Verkäufe ven Waren unter Angabe der wesentlichen Vertragsbe - ¬

stimmungen,(Gattung,MengeundPreisjederWare,ZeitdesGe-¬
schäftsabschlussesundgenaueBezeichnungdes zweitenVertrags-¬
teiles )einzuzeichnen sind ,d )durch die Anerdnung ,dass jeder
Gresshändler nur an selche Zwischenhändlerbezw .Kleinhändler
Warenverkaufen darf ,die sich durch VerweisungeinerBewilligung
gemässdes§ 10der Preistreibereivererdnungbezw .durchihrenGe-¬
werbescheinals zumHandelmit diesen Warenbefugt msweisen .Sell - ¬
te eineselcheVerschärfungderPreistreibereigesetzeals zusehr
hemmendfür den Handelsverkehr erkannt werden ,se wärezumindest

ine Rechtsvermutungin der " ichtungzu statuieren ,dass inken¬
etenSfällendie vondenberufenenBehördenalshandelsüblich

DieVerausbezahlumgdesStremeundGasverbrauches .DerStadtse-¬
nat beschless heute ,dass die Sonsumenten ven Gas undelketrå - ¬
schemStremeineVerausbezahlungin der HöheveneinemAchtel
ihres durchschnittlichen Jahresverbraucheszu leisten haben .Die
DirektienenderbeidenWerkewurdenangewiesen,denmensumnten.
Erlagscheine ,die auf denbestimmtenBetraglauten ,zuzusendene
Die Einzahlung hat innerhalb 14 Tagen nach Erhalt dieses Erlag - ¬
scheines zuerfelgen

DieTariferhöhungbeiderStrassenbahn.DerBerichtderDirektien
derstädt ,Strassenbahnen ,derbereitsgesternimUnternehmungs-¬
ausschussberatenwurde,standheuteimStadtsenatzurVerhand-¬
lung .DerStadtsenatpflichteteder AnschauungdesAusschusses
bei ,dass die zus der schlechtenfinanziellen LagedesUnterneh¬
menssich ergebendeErhöhungder Tarife nicht in jenemAusmasse
erfelgen könne ,als es netwendigwäre ,wennder Betriebnicht
mit Defizit belastet werden sell Eine selche aussererdentliche
ErhöhungdesTarifeswärefür dieBevölkerungunerträglich .Es
wurdeein Antragangenemmen ,der verlangt ,dass dieGemeindever-¬

waltungan die Bundesregierungherantrete ,umvon ihr fürdie
Strassenbahnals die grössetLekalbahn ,die esüberhaupt
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